
Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Stadtkämmerer: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Beigeordneter 
 
 
 
Datum: 
_____________ 
 

Stadtbaurat: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 12.11.2010 

 Vorlage Nr. 10/0507 
Federf. Stadtamt: Bürgermeisterbüro 

Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Bürgermeister Roland 06.12.2010  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Straßenbenennung 
 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
 
Im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 139, Gebiet Hege-/Lottenstraße, ist es notwendig, 
die von der Lottenstraße entstehende Erschließungsstraße zu benennen. 
 
Angesichts des historischen Bezugs zu einer dort in der Stadtgesellschaft ehemals ver-
wurzelten Immobilie bietet es sich an, die im Baugebiet entstehende Straße in „Im Papen-
gatt“ zu benennen. 
 
Ein Plan des o.g. Bereiches liegt als Anlage bei. 
 
 
Anlage 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

keine x 

  

folgende  

 
Ergebnisrechnung 
 
Ertrag €   Aufwand € 
      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      
    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  
 Dienstleistungen   

 Transferaufwand  
investiver Finanzplan 
 

Einzahlung €   Auszahlung € 
      
einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      
darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      
 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Die im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 139, Gebiet Hege-/Lottenstraße, entstehende 
Erschließungsstraße wird in „Im Papengatt“ benannt. 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

        - Ulrich Roland -  
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


